
Beglaubigte Abschrift 

Sozialgericht Hannover .. (, .. 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

Verkündet am: 20. September 2021 

S 10 KR 1421/18 

In dem Rechtsstreit 

 

Prozessbevollmächtigte: 

DGB Rechtsschutz GmbH Büro Hannover, 

Otto-Brenner-Straße 1, 30159 Hannover 

gegen 

 Justizfachangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

- Klägerin -

- Beklagte

hat die 10. Kammer des Sozialgerichts Hannover auf die mündliche Verhandlung vom 20. 

September 2021 durch die Richterin am Sozialgericht ... sowie die ehrenamtliche Rich

terin ... und den ehrenamtlichen Richter ... für Recht erkannt: 

Der Bescheid der Beklagten vom 02.02.2018 in Gestalt des Wider

spruchsbescheides vom 01.10.2018 wird aufgehoben und die Beklagte 

wird verurteilt, der Klägerin über den 09.02.2018 hinaus bis zum 

18.03.2019 Krankengeld nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

unter Anrechnung der für dieselbe Zeit erhaltenen Leistungen wegen Ar

beitslosigkeit zu gewähren. 

Die Beklagte erstattet der Klägerin die außergerichtlichen Kosten. 













Rechtsmittelbelehrung 
. ,:,:s;�'.;;t�;\{�/: :·�::.·.' ; · ' ,(' .' 
Ürtelli'ij�6h rnit der Berufung angefochten werden. 

Berufung ist i�:�
'.

!}��rfiil'l�sMonats nach Zustellung des Urteils bei dem Landessozial
icht Niedersachsen.cßrertr�n,ß�org�Wilhelm-Str. 1,. 29223 Celle, oder bei der Zweigstelle

s Landessozialgerichts Niedersachsen-Sremen An, Wall 198 28195 Bremen schriftlich o
der in elektronischer Form oder zu Protokoll des Urkundsbeamt�n der Geschäftsstelle einzu
legen. 

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, 
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und 

von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder 

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gern. § 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht Wird. 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils gültigen 
Fassung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder (www.justiz.de) können weitere 
Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren 
des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist bei dem So
zialgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, schriftlich oder in elektronischer 
Form oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. 

Die Berufungsschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei einem der vorgenannten Gerichte ein
gehen. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten und 
die zur Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

Auf Antrag kann vom Sozialgericht durch Beschluss die Revision zum Bundessozialgericht zu
gelassen werden, wenn der Gegner schriftlich zustimmt. Der Antrag auf Zulassung der Revi
sion ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei dem Sozialgericht Hannover, 
Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Die 
Zustimmung des Gegners ist dem Antrag beizufügen. 

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab, so be
ginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Berufungsfrist von neuem, sofern 
der Antrag auf Zulassung der Revision in der gesetzlichen Form und Frist gestellt und die Zu
stimmungserklärung des Gegners beigefügt war. 

Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Be
teiligten beigefügt werden. Dies gilt nicht bei Einlegung der Berufung in elektronischer Form. 

Erfolgt die Zustellung im Ausland, so gilt anstelle aller genannten Monatsfristen eine Frist von 
drei Monaten.  
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